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Der neue Schweizerische Republikaner. /M
M

Herausgegeben von Usteri.

Samstag /den m Juli iZoi. Fünftes Quartal. Den 22 Messidor IX. ^^

Bevölkerung, durch gesetzliche Beschlüsse bestimmt wers
den soll;,

Nach angehörtem Bericht seiner z» Bearbeitung or«

ganischer Gesetze für den der helvetischen Tagsatzung

vorzulegenden Verfassungsentwurf, ernannten Comigion;
besch ließt:

XVII. Tagsatzung des Cantons Grau»
b und ten.

Die.Tagsatzung des Cantons Granbündten besteht aus

; Deputaten ; sie versammelt sich in Chur.

1. Die Wahimänner. des Bezirks Plcssur versammeln

sich in Chur und wählen Deputirte ;
2. Die des Bez. Unter-Landquart in MalanS 4

— Ober-Landquart in Klosters z

4. — Heinzenbcrg in Tusis. ;
5. — Hinter-Rhein in Andeer 2

6. — Glcnner in Jlan; 7

7- — Rheinqucllcn in Truns 4
8. — A'bula i» Alvaneuerbaad

y. —> Bernina in Samada Z

IS. —. In» in Schuls » t

.'t

An die Abonnenten.'
Da mit dem Stück ??->, das fünfte Quartal des

neuen Schw. Rep u blik a ner s zu Ende geht, sv

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung
umniterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das se ch s te Quartal mit 4 Fr. 5 btz.. in Bern,
und mit ; Fr. 5 btz. postfrey ausser Bern, ungesäumt

zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter, von denen noch Exemplare um beygescztc
Kreise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu - Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, 2 Baude, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, 1 Band. 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner 4 Quartale, jedes zu
4 Fr. Fünftes Quartal 4 Fr. ; btz.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,
sollen in einigen Supplementhesten nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Iahl Abonnenten für diese Sup-
»tcmenrc gefunden hat. Man pàumerirt für das erste Heft
mit z Fr. bey dem Herausgeber oder bey I. A. Schs.

Bon den Registern zu obigen Sammluuaen sind bisdahin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des Tagblatts erschienen - die übn-
gen sollen nachfolgen.

Organische Gesetze für den der helvetischen
Tagsatzung im kommenden Herbstmonat
vorzulegenden VerfnssutlZöeulwurf.

VI.
D e c r x t.

(Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths
vom 10. He»m. istvl.)

Der gesetzgebende Rath — In Ermäqnuq, daß

vermöge des i«. Art. des Gestzcs v. «4. Brachm. «8oi
die Zahl der Deputirteu zu dr» Caulonstagsatzungen für
jeden Bezirk nach dem annähernden Verhältniß seiner

Gesetzgebender Rath, 27. May»
Fortsetzung.

(Fortsetzung des MunizipalitätsberichteS.)

Es macht Sie ferner B. G-der Vollzichungsrath,
in einer Botschaft vom za. Icnner «8c>i, aufmerksam,
daß das^ Gesetz die Rechnungen der Gemeindskammern

und Mnnizipalttälen keiner andern Controlle, als derie«

nigcn der Generalversammlung der Antheilhabcr und

der Aktivbürgcr unrerwerffe; daß die Aufsicht der Agen,

t ten über dir Verfügungen der Munizipalitäten keine Ge,

»



währleistung für die Gestzlichkcit derselben darbiete,
weil solche als Mitglieder und gewöhnlich als Anthcilha-
der an Gemeindgut, oft ein ihrer Pflicht entgegenstehen-

des Pnvatinteresse halte» ; daß aus tiefer mangelhaften
Einrichtung die Dilapidation der Gemeindgnter entstehe,

die keineswegs das Eigenthum der gegenwärtigen Gene-

ration seyen, sondern den zukünftigen erhalten werden

müssen; ja daß sogar an vielen Orten, besonders im Le-

man, die Gemeindgüter dazu verwendet worden seyen,

die den Individuen der Gemeinden, welche aufrührischer

Handlungen sich schuldig machten, auferlegten Jusur-
reklions. und Ehekutionskosten zu bestreiken.

Mehrere Zuschriften von Partikularen, besonders der

Gemeinde Jferten, bekräftigen die Nothwendigkeit ge-

setzlicher Verfügungen über diesen Gegenstand.

Eucre Commißisn B. G. fühlt lebhaft das Erfor-
drrniß der Gerechtigkeit, daß zu gemeinnützigen Zwecken

gestiftete Güter nicht ihrer Bestimmung entzogen werden ;

sie ist serner von der Nützlichkeit der Einrichtung über-

Haupt überzeugt, vermöge welcher gewisse Fonds zu ge.
mcinnützigen Zwecken unveränderlich angewiesen worden
sind; und eben daher ist sie auch mit dem Vollz. Rath
durchaus einverstanden, daß diese Fonds als ein heiliges
Pfand angesehen werden müssen, auf welches dir küns-

tigen Geschlechter eben so gegründete Rechte haben als
das gegenwärtige, und daß es sofort Pflicht des Staats
sey, dafür zu sorgen, daß die zeitlichen Nutznießer
«nd Verwalter dieser Fonds, nicht die Rechte der Enkel

dem Bedürfniß des Augenblicks oder ihrem individuellen

Eigennutz ausopfern. Sie rathet Ihnen B. G. daher

<m, den Grundsatz aufzustellen: daß ^cin Gemeindgut,
selbst mit Bewilligung der Generalversammlung, könne

»eräusscrt öder geschwächt werden, ohne Genehmigung
der Verwaltungskammern; und dass, um eine Aufsicht
über die Beobachtung dieser Vorschrift möglich zu ma-
chen, jede den Generalversammlungen vorgelegte und

qon ihnen genehmigte Rechnung, der Verwaitungskam-
mcr zugesandt werde, welche dieselbe, in Hinsicht auf
jene Vorschrift untersuchen, und bey einer allfällig sich

«rfiiidenden Entgegenhandlung, die nöthige Remedur
veranstalten soll.

Wenn es denn ferner Gemeindgüter giebt, die nicht

zu gemeinnützigen Zwecken überhaupt, sondern zu einem

gegebenen Zweck insbesonders dienen, mithin eigentliche
Stistimgsgüler sind, in Betreff welcher der Wille des

Gebers Gesetz ist, so würde es Euerer Commißion zweck-

mäßig scheinen, obige Formalität banMmai vorjuschrri-

den, wann es darum zu thun seyn sollte, Güter diese?

Art zu andern Zwecken zu verwenden.

III.
Der dritte und lezre Hauptgegenstand einer Meng«

von Reklamationen und Eiufragc», der wichtigste von
allen, und der direkte die Grundlage des Gesetzes vom
15. Hvrnung -7?? betrift, liegt in den 55. 6, 82,
84 und 120 desselben, die die Verhältnisse des Corpus
der Hcymarhs- oder Gemeindsgenossenschaft in dem
Mumzipalilätsbezirk, gegen das Corpus der Akrivbürger
nud Einwohnerschaft, und dieser ihr Verhältniß unter
einander, rücksichtlich auf die Herheyschaffung der Mit-
tcl zu Befriedigung der öffentlichen Bedürfnisse festsetzen.

Eucre Commißion, ehe sie Euch V. G- mit den Pe.
titionen selbst bekanntmacht, glaubt, um des Zukam-
menhangs und mehrerer Deutlichkeit willen, Ihnen
das Wesentliche der gesetzlichen Verordnungen in Nücker-
innerur.g bringen zu müssen.

Die Bestreitung der Unkosten der bloß örtlichen Po-
üzcy ist durch den §, 8« den Munizipalitäte» übertragen.

Alle Gemeindgüter ohne Unterschied ihrer Bestim»
mung hingegen, stehen nach Anleitung der 8ä. 84.
und 120, unter der Verwaltung der Gemeindökammcrn,
d. h. derjenigen Behörde, weiche die im Bezirk befind»
liche Gcmeinds. oder Heimathsgeuossenschast reprä-
sentiert.

Unter diesen Eemcindgütern nimt der Z> 82 an, seyen

solche, welche ehemals und bisher zu Bestreitung der
Ausgaben der örtlichen Polizey bestimmt waren, und
sezt fest, diese Gemeindgüter sollen noch fernerhin ,n
dem nemlichcn Zweck verwendet werden; zu dem End
soll die Munizipaiität nach §.84 ein Verzeichnis ihrer
Bedürfnisse an die Gemeindskammer gelangen lassen

und diese soll die nöthigen Fonds ans den Gemeindgü-
tern herbeyschassen.

In so fern, als diese Einkünfte nicht hinreichen,
soll nach Z. 8a das Mangelnde durch eine Steuer ersezt

werden.

Die Steuer soll a. nach §, 6, wenn sie auf die

sämtlichen Aktivbürger gcmemsamlich verlegt werden
müßte, allein von der Generalversammlung der Akftv-
bürgcr erkennt;

b. Auf alle Einwohner ohne Unterschied und zwar
c. Nach Verhältniß ihres Vermögens vertheilt werden.
Aus dem Z. 85 endlich ersieht man, dass die Muni-

nizipalitätew noch andere, von Geschäften, die ihnen
von höhern Behörden übertragen werben, herrührende



— 287 —

Ausgaben haben können, und daß ihnen diese Ausgaben
aus ten Einkünften ter Nation ersezl werden sollen.

Diese Duposinonen veranlaßten »un folgende Nekla-

,Nationen, Ein fragen und Zuschriften :

u. Die Munizipalitär Laufanne, nachdem sie an-

zeigte, wie und unter welcher Form, sie bis zum 27.
Jenner 1799 von der Gemcmdskammer mit Fonds sey

unterstüzt worden, stellt vor, daß solche sich weigere, ein

mchrcres zu thun, und verlangt eine gesetzliche Bestim-

muiig über die Fragen:
1) Welches die Gegenstände seyen, die zu den bloß

örtlichem Ausgaben gehören?

2) Weiches die Gemeiudgüter seyen, die zu Bestreitung

der Ausgaben der örtlichen Polizey bestimmt waren

und »och wären?

;) Nach welcher Grundlage endlich alle Einwohner

ohne Unterschied, nach Maaßgade ihres Vermögens,

zu belegen styen?

k. Da die Mmuzipalilät Lausanne, ohne gesetzliche

Weifung, sich selbst überlassen blieb, rechnete sie zu

denen ihr zu bestreiken obliegenden Ausgaben, die Er-
richtung der Casecnen, die Lieferungen an die Armeen

und das Logement fränkischer Offiziere, deren Unkosten

sie hatte vorfchießen müssen und vertheilte die von der

Generalversammlung der Aktivbürger bewilligte Steuer

nach einer gewissen Claßisikation auf alle Einwohner.

Gegen diese Verfügung reklamierten den 2?. Sept. i8e>v

bey zo Bürger und verlangten, daß die Gemeindskani-

wer wenigstens für den Augenblick alle Lasten trage;
ihnen folgten den 16. Okt. iFoo bey Einwohner

von Lausanne, die über WiUkühr in Absicht sowohl auf
die Gegenstände der Ausgaben als auf die Besteuningö-

art, klagten und um Schutz baten. Dieser Bittschriften
wird nur deßwegen gedacht, um die Mängel des Ge-

fctzcs zu zeigen denn der gesttzg. Ralh hat schon darü-

her abgeschlossen.

c. Die MlMizipalität Morste stellt in einer Petition
vom 7. Merz >8°° vor, daß sie seit langem in Vcrie-

genheil sey, auf welche Weise sie ihre Gemeindansgaben

bestreiken wolle, daß sie von der Gememdskammer durch,

aus verlassen sey, und daß sie schon lauge gchoft habe,

die gesetzgebenden Räthe würden sich init der Bestim-

mung: welche Gemeindgütcr zu den Lokalausgaben die.

neu sollen? beschäftigen, weil davon die Ruhe und

Ordnung in den Gemeinden wesentlich adhange.

ä. Eine Anzahl von mehr als ioc> Einwohner von

Lftrten, in einer Zuschrift vom August >L°o, beschwert

sich, baß die Mnu-zivalität zu Bestreitung ihrer Aus»
j gaben eine Teil ausgeschrieben habe, die besonders auf

die Bürger, so nicht Ancheilhaber am Gemeinbgut
seyen, drücke, während dem diese Gemeinde, eine der
reichsten in der Schweif ungeheure Güter besitze, deren
Ertrag, wen» er, statt iu die Privatkasse der Antheil.
Hader am Gemchidgut zu stießen, nach ihrer Ursprung-
lichen Bestimmung, zum Unterhalt der Brücken, Straf,
st», Dämmen- und überhaupt zu öffentlichen GemeindS,
bedürfn'.sse» verwendet würde, mehr als hinlänglich wäre
sie zu decken. Sie verlangen i)'daß die Gemeindgüte?,
die bisdahin zu öffentlichen Gcuieindsbedücfuisscn be,
stimmt waren, es auch sürderhin verbleiben und jede-
Theilung derstlben untersagt seyn soll; 2) Daß keine
Tell ausgeschrieben werden könne, als in so fern diew
Gemeindgütcr nicht zu den öffentlichen Ausgaben bin,
reichen; z) daß endlich zn Vermeidung aller künftigen
Str iligkeiten, diele Güter von denjenigen der Antheil»
Haber gesondert werden.

e. Airs der neml-chen Gemeinde lege» ry Bürger,
Mitanlheilhaber am Gemeinbgut, in einer Zuschrift
vom 2;. August iF-a-o, dem gesetzgebenden Rath dm
Wunsch vor, daß verordnet werden möchte:

1) Daß die Gemeiudgüter ein heiliges, der gegen,
wattigen Generation anvertrautcs Pfand seyen- für wel,
ches sie den künftigen Geschlechtern verantwortlich sty.

2) Daß alle Ausgaben, die vor der Revolution aus
diesen Gütern bestritten worden, auch fernerhin daraus
bcstritten werden; und

;) Daß ohne höhere Genehmigung keine andere
Vertheilung der Gemeiudgüter weder des Hauptgnts
noch der Einkünfte, Platz haben solle als die vormals
übliche.

5. Ganz in einem andern Ton lautet die Zuschrift!
eines der vorigen Gesetzgebung bestens bekannten B»
Simond, gleichfalls Mitanlheilhaber an dem Gemeind,
gut von Zferten, der sich Vwepräsident der Munizà
iität unterschreibt, vom i. Sept. Dieser ver^
wahrt sich feyerlich gegen die dem Interesse der Ge,
Màdsgenossen von Jferten nnd dein Willen der Mehr-
heit derstlben durchaus zuwiderlaufenden Wünsche obige?
Individuen, durch welche jeder Unterschied zwischen
Mitancheilhabcrn am Gcmeindqii: und denen, die es
nicht sind, aufgehoben, und diese ans Kosten von jenen«

begünstiget würden, und bittet, über diesen Gegenstand«

nicht zu berathen bis cin in der Arbeit sich deßndliches
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Memeual dem gesttzgstendm Ralh oder der Vollziehung
werde eingereicht worden sey». Wie es scheint, wandte
sich B- SiN'ond in der Folge a:i die Vollziehung, wc«

nigfteuo ist Cucrec Commißwn nicht im Wissen, daß

etwas ferneres von daher an den LesetzzebmSen Rath
gelangt sey.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber den Vorschlag zu einem Central-

Wahl-Ausschuß, von August Wat-
tenburg. 8. Gedruckt zuBrcgenz
S- -6.

Der vor 14 Tagen von dem helvetischen gesctzgebcn.

tc» Rathe verworffcne Vorschlag der „ Ausstellung eines

Centralausschnsscs von etwa 12 Mlgstedern, wovon z

cms jedem öcrZeäihe, und 6 ausser ihrer Mitte so viel

.thunlich unter der Zahl ehmaliger Magistrate von Er.
sahrung und liberaler Denkweise, genossen werde» soll-

ten, um die Wahlen zu der Nationaltagsatzuug zu leiten
und den Cankonaldläten zweckmäßige Vorschläge zu be-

sagten Wahlen zu machen " ist es mit dem sich die

vorliegende Flugschrift beschäftigt.

Der Vf., der ein sehr warmer und aufrichtiger Re-

publikancr zu seyn scheint — bedauert es, daß der

Vorschlag von so vielen Freunden der Freyheit mißkaimt
und unrichkig beurtheilt worden. »Je mehr (sagt er

S. ra mitten unter dem Chaos wechselseitig sich be-

kämmender Lokal- und Privatabsichlen, ein endlicher

Vereivigungspuntt nöthig là; >je weniger es bisher

der helvetischen Revolution gelang, nach so hänfigm
Wehen endlich emenMan hervorzubringen, der durch sein

Genie und die Umstände begünstigt, eine grosse Susse
vonWillenskraft zu einem hohen Zweck zu vereinigen und

vereint zu erhalten vermöchte ; je häusiger endlich man
«ufalle» Seiten, Willen ohne Ordnung, Charakter ohne

Vernunft und Vernunft ohne Energie erblickt, ie wesent-

licher war es für eine grosse llnteruchm-mg wie die der

Einführung einer neuen Verfassung, eine»: festen Mittel-
puakt zu bestellen, in dem alle von der ssirconferenz ans-

gehende Lichtstralen einen gemeinschaftlichen Heerd sin-

hen und vereinigt und verstärkt auf ganz Helvetie» zu-

^ückwirken konnten. "
Er erklärt sich das gewaltige Mchtraucn, womit

so viele Freunde der Freyheit den Vorschlag behandess

ten — gutefttheils ans den gleichzeitigen lluttcicben der

Oligarchie, die in der ZZerwerffuug des Vorschlags für
den Wahlausschuß, mit ihre» republckamschen Antipoden
zusammentraf. »Allein soll den einen (heißt es

S- >4) dann immer gelingen durch das Vöse von der

ihren, das Böse von der andern Seite zu bereiten und
aus Mißverständnissen zwischen Freunden immer
grössere Mtßhchigkcitrn herzuleiten? Soll es ihnen im«

mer gelinge», insshrcn hitzigsten Gegner» ihre blindesten
Werkzeuge zu finde» — Sie haben Geld und Muße
genug, um die Nvile von Prätendenten, sogar auf ein«

heimischem Boden zu spiele», wahrend Könige selbst,

fern vom chmastgen Thron, auf fremden'. Boden einer

trostlosen Zukunft cntgcgenblicken. Soll ihnen dann auch
noch die Freude werden'— Augenzeugen davon zu seyn,

wie man nach Ende ihres Reichs, bloß von einem

provisorischen Zustand in den andern stürzt? — Auch
werden sie sich dieser Gelegenheit bedienen, nicht um
offene Fehde zu beginnen, wohl aber um auf den ge-

wohnlichen Umwegen sich ihre» verderblichen Zwecken

zu nähern; sie werden auch diese» Fehltritt der Repnb-
likaner mit den gehäßigsten Farben schildern, um ihr
e'-gen B'IV desto anachnilichee zu machen; um da w»
gegenfrtttgeS Zutrauen stattfinden sollte, Mißhelliglci-
ten zu erzeugen; und sie werde» iede Entfernung be-

nutzen, um ihre Pläne und Ansprüche einzuschalten,
die so überspannt nah ss obge-chmakt sind, daß sie al«

lcs, nur nicht den Wunsch beweisen, den allzu langen
Leiben des Vaterlands ein erwünschtes Ende zu machen.

— Sie wollen Privilegien und kein freyes Volk, sie

wolle» sicgeis oder mit Hab und Gut die vaterländische

Heims: verlasse», wo sie nicht als freye Schweitzer leben,

sonder» als Erbadel herrschen und gemessen wollen. —
Ihnen siehe» allzunah und mit ihnen gehen oft Hand
in Hand Menschen, die als niedrige Schmeichler zu
den Füßen des Volks für den Moment dm
ncmlich?» Genuß zu erschleichen suchen, den jene m i t
dem Volk unter ihren F ü ß e n für sich und
ihre Nachkommen zu ertrotzen suchen. —Was in der

Milte dieser beyden sich berührenden Extreme, dem

Haß beyder Theile ausgesezt sich befindet, kann sich

nur durch eine Kraft erhalten, die man in sich selbst

und im engen Freundeshand suchen muß, wenn man
anders für sich und das bedrängte Vaterland aus dem

Labyrinth den Aüsaang finden will, wozu das Unge«

fähr selten nur einmal, und noch seltener zum zwey«

tmma! dm günstigen Faden reicht."
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